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 Veröffentlicht am 29.05.1998

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §33 Abs3;

AVG §63 Abs5;

VStG §51 Abs5;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1991/04/11 90/06/0223 2

Stammrechtssatz

Unter "Einbringung der Berufung bei der Behörde" iSd § 63 Abs 5 AVG kann nur das Einlangen bei der Behörde

verstanden werden. Wäre unter Einbringung die Postaufgabe zu verstehen, so wäre die Bestimmung des § 33 Abs 3

AVG über üssig. Die Berufung ist daher mit ihrem Einlangen bei der Behörde eingebracht, nur bei der Beurteilung der

Frage, ob die Berufung rechtzeitig eingebracht wurde, ist § 33 AVG heranzuziehen.
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